
Landkreis Hildesheim 
Ordnungsamt (204) 
- Sprengstoffbehörde - 
Marie-Wagenknecht-Straße 3 
31134 Hildesheim 

 
 
 

Bescheinigung des Bedürfnisses nach § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Sprengstoffgesetz 
 
 

1) Angaben zum*r Antragsteller*in  
Name, Vorname(n)     ggf. Geburtsname 
 
 

Geburtsdatum  Geburtsort 
 
 

Anschrift des Hauptwohnsitzes 
 
 

 
 

2) Angaben zum sprengstoffrechtlichen Bedürfnis 

Der antragstellenden Person wird bescheinigt, dass sie 

 seit mindestens 6 Monaten erfolgreich und regelmäßig am Übungsschießen des Schießsportvereins teilnimmt. 
Die beantragten Treibladungsmittel werden zur Teilnahme an ordentlichen Schießwettbewerben benötigt. 

 seit mindestens 6 Monaten erfolgreich und regelmäßig am Böllerschießen zur Brauchtumspflege teilnimmt. 
Das Böllerpulver wird zur Pflege des Brauchtums bei feierlichen Anlässen verwendet. 

 das folgende Bedürfnis besitzt: __________________________________________________________________ 

 
 

3) Angaben zum Verein/der Vereinigung 
Name des Vereins/der Vereinigung 
 
 

Name des Dachverbandes, in welchem der Verein organisiert ist 
 
 

Anschrift der Vereinsstätte 
 
 

Name & Anschrift des*der 1. Vorsitzenden 
 
 

 

 
Das Vereinsmitglied ist ausreichend gegen Haftpflicht und Unfall versichert. 
 
 

Ort, Datum 

 
 
 

Unterschrift Vorstand Vereinssiegel 
 
 
 
 
 

 


